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Stellungnahme zum 2. Entwurf einer Verordnung zur Bereinigung der Eisen-
bahn-Verkehrsordnung 
 
Ihre Nachricht vom 10.10.2018 
 
 

bezugnehmend auf unsere Stellungnahme zum 1. Entwurf vom 08.08.2018 nehmen 
wir zum 2. Entwurf wie folgt Stellung: 
 
1. Die Entschlackung der Verordnung und die in diesem Entwurf nun vorgesehene 

Beschränkung auf 10 Paragraphen ist zu begrüßen. 
 
2. Wir haben in unserem Schreiben vom 08.08.2018 darauf verwiesen, dass dieser 

Entwurf auch die Überlegungen zum Deutschland-Takt berücksichtigen sollte. Da 
der Deutschland-Takt nun offiziell durch Ihr Haus am 09.10.2018 vorgestellt 
wurde, möchten wir noch einmal auf unseren Einwurf zu diesem Thema hinwei-
sen. 

 
3. Wir haben in unserem Schreiben vom 08.08.2018 auch darauf hingewiesen, dass 

im Rahmen des „Open Access „ auch Züge anderer Unternehmen als der Deut-
schen Bahn das deutsche Netz (auch aus dem Ausland in das deutsche Netz hin-
ein) befahren - die Revision der Eisenbahnverkehrsordnung sollte dies auch be-
rücksichtigen. Wir finden dazu im 2. Entwurf keine Aussagen. 

 
4. Bei dem neugefassten § 5 finden wir es problematisch, dass hier die Beträge von 

mindestens 60 EUR bzw. 7 EUR explizit in der Verordnung genannt werden. Han-
delt der Gesetzgeber sinnvoll, wenn dies in der Verordnung festgelegt wird und 
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die Verordnung dann jedes Mal geändert werden muss, wenn politisch eventuell 
über andere Beträge entschieden wird ? 

 
5. Wir halten auch die Festlegung der Frist von einer Woche zum Nachweis einer 

gültigen Fahrkarte für zu kurz und sehen es aus unserer Sicht als verbraucher-
freundlicher an, wenn diese Frist auf 4 Wochen verlängert wird.  

 
6. Auch der neugefasste § 8 (alt 18) in leicht geänderter Form ist zu überdenken, 

denn er berücksichtigt nicht die steigende Form der elektronischen Fahrscheine. 
Wie kann der Fahrgast nachweisen, dass er einen nur elektronische vorhandenen 
Fahrschein nicht genutzt hat bzw. wie wird nachgewiesen, dass er ihn genutzt hat 
? Wird durch das elektronische Kontrollgerät des Zugbegleiters die Fahrschein-
nummer und die personenbezogen Daten eines Fahrgast für längere Zeit (an wel-
chem Ort ?) gespeichert, sodass das Eisenbahn-Unternehmen  für einen länge-
ren Zeitraum nachweisen kann, dass ein elektronischer Fahrschein, von dem be-
hauptet wird, dass er nicht genutzt worden ist, doch genutzt worden ist ? Ist eine 
solche Verfahrensweise mit der Datenschutz-Grundverordnung vereinbar ? 

 
Zum neuen § 7  (Verspätungen im Schienenpersonennahverkehr) möchten wir unse-
rerseits darauf hinweisen, dass eine Schlichtungsstelle für Probleme im Personennah-
verkehr nur in Nordrhein-Nordrhein-Westfalen existiert. Es wäre sinnvoll, dass das 
BMVI in Verbindung mit dem BMJV eine Regelung findet, dass Fahrgäste im Perso-
nennahverkehr bundesweit eine klare Lösung bei Problemen im Personennahverkehr 
mit unterschiedlichen Anbietern dieser Verkehre finden können und daher bundesweit 
eine einheitliche Schlichtung für Streitfälle im Personennah-Verkehr durchgeführt wer-
den kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Detlef Neuß 
Bundesvorsitzender 


